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	Qualitätssicherungsvereinbarung mit Produktionsmateriallieferanten



Lieferantenbewertung – Bewertungskriterien

1 Gesamtbewertung
Die Leistung der Lieferanten wird vom Kunden halbjährlich anhand der beiden Hauptkriterien Qualitätsleistung (QZ) und Lieferleistung (LZ) mit folgender Gewichtung bewertet:

	Abkürzung
	Hauptkriterium
	Gewichtung

	QZ
	Qualitätsleistung
	65%

	LZ
	Lieferleistung
	35%


Lieferanten mit weniger als drei Lieferungen im Halbjahr werden nicht bewertet.

2 Hauptkriterium Qualitätsleistung QZ

Das Hauptkriterium Qualitätsleistung QZ setzt sich aus vier Teilkriterien mit unterschiedlicher Gewichtung zusammen:

	Abkürzung
	Teilkriterium
	Gewichtung
	Beanstandungsart

	QZ 1
	Serienqualität
	50 %
	Mängelrüge Serie

	QZ 2
	Fehlermenge (ppm)
	30 %
	Mängelrüge und Hinweisreklamation

	QZ 3
	Zertifizierung
	10 %
	-

	QZ 4
	Musterqualität
	10 %
	Mängelrüge Muster


Die Berechnungsformel für die Kennzahl QZ lautet:
	QZ = 
	0,5 x QZ1 + 0,3 x QZ2 + 0,1 x QZ3 + 0,1 x QZ4
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	0,5 + 0,3 + 0,1 + 0,1
	




Sollten einzelne Teilkriterien nicht zur Bewertung herangezogen werden, so wird die Gewichtung der verbleibenden entsprechend nachfolgendem Beispiel, ohne die Musterqualität QZ 4, angepasst:

	QZ = 
	0,5 x QZ1 + 0,3 x QZ2 + 0,1 x QZ3
	

	
	0,5 + 0,3 + 0,1
	


Für die Ermittlung der Qualitätskriterien QZ 1 und QZ 2 werden sowohl offene und abgeschlossene, berechtigte Beanstandungen von Serienprodukten innerhalb des Bewertungszeitraums ausgewertet. Grundlage sind Feststellungen aus der Wareneingangsprüfung, aus laufender Produktion und Reklamationen des Endkunden.

2.1 Serienqualität QZ 1

Die Berechnungsformel für die Kennzahl QZ 1 lautet:
	QZ 1 = 100 – 1000 x
	Anzahl Mängelrügen (Fälle) Serie
	

	
	Anzahl Lieferungen gesamt
	


Bei einem QZ 1 Wert kleiner 1 wird grundsätzlich per Definition der Wert 1 zugewiesen. Bei 10 % reklamierten Lieferungen liegt somit die QZ 1 bei 1 statt bei 0.



2.2 Fehlermenge QZ 2 (ppm)

Die Standardformel für die Ermittlung der ppm-Werte auf Basis Stückzahl ist definiert als:

	ppm - Wert =
	beanstandete Liefermenge 
	x 1.000.000
	

	
	Gesamtliefermenge
	
	


ppm = parts per million
Für die Ermittlung der Fehlermenge von Rohmaterial (Band, Rohr, Stab, Granulat, usw.) und chemischen Betriebsstoffen wird nicht die komplette fehlerhafte Menge zur Auswertung herangezogen, sondern nach Tabelle 1 angepasst. Dabei gelten anstelle der Stückzahl folgende Basiseinheiten: kg, m, m2, l.

Die Berechnungsformel für die Kennzahl QZ 2 lautet:

	QZ 2 = 100 – B x 
	ppm-Wert
	

	
	100
	


Der Branchenfaktor B wird zum Ausgleich branchen-/produktgruppen-spezifisch unterschiedlicherer Anforderungen bei der Berechnung der Fehlermenge verwendet, siehe hierzu Tabelle 2. Bei einem QZ 2 Wert kleiner 1 wird grundsätzlich per Definition der Wert 1 zugewiesen.

Abgleich der ppm-Werte

Im Fall von Materialrücklieferungen ist der Lieferant aufgefordert, die tatsächlich fehlerhafte Menge zu ermitteln und im Fall von Abweichungen zur beanstandeten Menge an das reklamierende Werk des Kunden zurückzumelden.

Erfolgt dies innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Ware beim Lieferanten, können die ppm-Werte durch die bearbeitende Qualitätsstelle des Kunden systemseitig angepasst werden. Andernfalls geht die komplette beanstandete Menge als fehlerhaft in die Berechnung der QZ 2 ein.

2.3 Zertifizierung QZ 3

Der Kunde hat ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO/TS 16949 sowie ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt. Dementsprechend ist er verpflichtet, dass auch seine Lieferanten eine Zertifizierung nach ISO/TS 16949 oder einen Entwicklungsplan dazu, mindestens aber eine Zertifizierung nach ISO 9001, nachweisen.

Für das/die dem Kunden vorliegende(n) Zertifikat(e) des Lieferanten werden wie folgt Punkte vergeben:

	Zertifizierung
	Punkte

	
	1)
	2)

	ISO/TS 16949 plus Umweltzertifizierung nach ISO 14001 oder EMAS

AS 9100 plus Umweltzertifizierung nach ISO 14001 oder EMAS
	100
	100

	ISO 9001 plus Umweltzertifizierung nach ISO 14001 oder EMAS
	90
	100

	ISO/TS 16949

AS 9100
	80
	90

	ISO 9001
	70
	90

	Eskalationsstatus New Business Hold
	1
	1

	Kein QM-System vorhanden oder Zertifikat abgelaufen

(per Definition 1 Punkt)
	1
	1

	Nicht bewertet 
	0
	0


1) Produktionsmaterial

2) Indirektes Material: Typengebundene Werkzeuge (M051); Kunststoff-Spritzwerkzeuge (M052); Packmittel (M111)
Eskalationsstatus New Business Hold
Wird vom Kunden aus Qualitätsgründen während der aktuellen Bewertungsperiode der Status New Business Hold (siehe QSV / 296001 Teil 6 – Eskalationsprozess) verhängt, so wird die Qualitätskennzahl QZ 3 - unabhängig davon ob gültige Zertifizierungen vorliegen - per Definition auf „1“ Punkt zurückgestuft. Erst nach Aufhebung des Status New Business Hold wird in der darauf folgenden Periode wieder die ursprünglich zutreffende Punktezahl vergeben, z.B. 70 Punkte für eine vorliegende ISO 9001 Zertifizierung.

2.4 Musterqualität QZ 4

Für die Kennzahl Musterqualität QZ 4 gilt die gleiche Vorgehensweise wie bei der Serienqualität QZ 1. Hier werden Beanstandungen zu Lieferungen von Prototypen, Vorserienmustern und Serienerstmustern zu Grunde gelegt.

Die Berechnungsformel für die Kennzahl QZ 4 lautet:

	QZ 4 = 100 – 500 x
	Anzahl Mängelrügen (Fälle) Muster
	

	
	Anzahl Lieferungen gesamt
	


Bei einem QZ 4 Wert kleiner 1 wird grundsätzlich per Definition der Wert 1 zugewiesen. Bei 20 % reklamierten Musterlieferungen liegt somit die QZ 4 bei 1 statt bei 0.

.

3 Hauptkriterium Lieferleistung LZ

Das Hauptkriterium Lieferleistung LZ besteht aus zwei Teilkriterien mit gleicher Gewichtung zusammen:

	Abkürzung
	Teilkriterium
	Gewichtung

	LZ 1
	Termintreue
	50 %

	LZ 2
	Mengentreue
	50 %


Die Kennzahlen werden durch Zubuchen der Wareneingangsdaten in den Systemen und durch Verrechnung mit den vorab durch Disposition und/oder Einkauf des Kunden systemseitig gebuchten Sollvorgaben ermittelt.
3.1 Termintreue LZ 1

Die Kennzahl für Termintreue LZ 1 wird als Abweichung des tatsächlichen Liefertermins der Ware zum Kundenwunschtermin errechnet. Die Höhe der Punktevergabe erfolgt passend zum Grad der Abweichung (Terminüber- oder -unterschreitung) anhand eines beim Kunden systemseitig hinterlegten Algorithmus’ (siehe Tabelle 3).

3.2 Mengentreue LZ 2

Die Kennzahl für Mengentreue LZ 2 wird als Abweichung der tatsächlich gelieferten Menge zur per Bestellung vom Kunden vorgegebenen Menge ermittelt. Die Höhe der Punktevergabe erfolgt passend zum Grad der Abweichung (Über- oder -Unterlieferung) anhand eines beim Kunden systemseitig hinterlegten Algorithmus’ (siehe Tabelle 4).

4 Tabellen

Die den Formeln zu Grunde liegenden Parameter sind in den nachfolgenden Tabellen aufgelistet.

Tabelle 1 – Bewertungssonderfälle für ppm

	Fehlermerkmal
	Gültigkeit
	ppm-relevante
Anzahl / Menge

	Teile / Material nicht nach Spezifikation 
(hier auch Gewichtsüberschreitungen, Über- oder Unterlängen)
	Rohmaterial u.

Zukaufteile
	 

	 
 
	Trotz Mehraufwand nicht verwendbar
	
	100 % der Rückliefermenge

	
	Ohne oder mit Mehraufwand verwendbar
	
	Ohne:10 % der Liefermenge / Liefereinheit
Mit: 30 % der Liefermenge / Liefereinheit

	
	Beschichtungen, die ohne internen  Mehraufwand vom Lieferanten nachgearbeitet werden können
	
	5% der Liefermenge

	Sonderfreigabe (siehe QSV / S 296001 Teil 3, Anlage 1), sofern rechtzeitig vom Lieferanten beantragt und vom Kunden genehmigt
	
	0 % der Lieferung bei Annahme der gelieferten Teile

	Falsche Type, falsches Material
	
	 

	 
 
	Abweichung leicht erkennbar
	
	Anzahl der falsch gelieferten Verpackungseinheiten

	
	Abweichung schwer erkennbar
	
	100% der Liefermenge /   Liefereinheit

	Teile / Material rostig (aber ohne Nacharbeit noch verwendbar)
	
	10 % der Liefermenge /    Liefereinheit

	Fehlende und/oder fehlerhafte Dokumentation, z. B. Werksprüfzeugnisse, Lieferscheine, Prüfberichte
	
	keine ppm

	Mangelhafte oder falsche Konservierung (Teile/Material aber ohne Nacharbeit noch verwendbar)
	Zukaufteile
	Anzahl der betroffenen Verpackungseinheiten

	
	Rohmaterial
	10% der Liefereinheit, z.B. kg

	Falsche Verpackung
	Zukaufteile
	Anzahl der falsch verpackten Verpackungseinheiten

	
	Rohmaterial
	10% der Liefereinheit, z.B. kg

	Falsche Art der Verpackungsbeschriftung,
falsche Art der Etikettierung (z.B. VDA-Anhänger, Farbe)
	Zukaufteile
	Anzahl der falsch gekennzeichneten Verpackungseinheiten

	
	Rohmaterial
	10% der Liefereinheit, z.B. kg


Tabelle 2 – Branchenfaktor B

	Nr.
	Branchenbezeichnung (SAP)
	B-Faktor
	ppm-Grenze 

	M011
	Stab / Draht
	1
	1000

	M012
	Rohr
	1
	1000

	M013
	Kaltband
	1
	1000

	M014
	Schmiedeteile
	1
	1000

	M017
	Strangpressprofile Stahl
	4
	250

	M018
	Warmband
	1
	1000

	M022
	Al-Strangpressprofile
	4
	250

	M031
	Granulat
	4
	250

	M032
	Kunststoff-Halbzeug
	4
	250

	M051
	Typengebundene Werkzeuge
	0,4
	2500

	M052
	Kunststoff-Spritzwerkzeuge
	4
	250

	M131
	Chemikalien
	4
	250

	M141
	Öle und Fette für Produktion
	4
	250

	M310
	Kunststoffspritzteile
	4
	250

	M315
	Reibbeläge
	4
	250

	M316
	Zahnkränze
	4
	250

	M317
	Leitungen f. Ausrücksysteme
	4
	250

	M320
	Elastomere Formteile
	4
	250

	M330
	Aluminiumguss inkl. Bearbeitung
	4
	250

	M340
	Lagergehäuse
	1
	1000

	M341
	Feinguss
	4
	250

	M342
	Eisenguss
	0,13
	7500

	M343
	Sinterteile
	4
	250

	M345
	Fließpressteile
	4
	250

	M346
	Messingkäfige
	4
	250

	M350
	Stanzteile
	4
	250

	M355
	Technische Federn
	4
	250

	M360
	Dreh- und Frästeile
	4
	250

	M370
	Mechatronik
	4
	250

	M380
	Verlängerte Werkbänke allgemein
	4
	250

	M381
	Oberflächen-/Wärmebehandlung
	4
	250

	M390
	Diverse Produktionsmaterialien
	4
	250

	M392
	Handelsware
	4
	250

	M393
	Wälzkörper (Kugeln, Nadeln, Rollen)
	4
	250

	M394
	Gleitlager
	4
	250


Tabelle 3 – Termintreue in Werktagen (nach Betriebskalender)
	zu spät (Tage)
	Punkte
	
	zu früh (Tage)
	Punkte

	1
	100
	
	≤3
	100

	2
	95
	
	4
	95

	 3
	90
	
	5
	90

	4
	85
	
	6
	85

	5
	80
	
	7
	80

	6
	75
	
	8
	75

	7
	70
	
	9
	70

	8
	65
	
	10
	65

	9
	60
	
	11
	60

	≤12
	50
	
	≤14
	50

	≤14
	40
	
	≤16
	40

	≤16
	30
	
	≤18
	30

	≤18
	20
	
	≤20
	20

	≤20
	10
	
	≤22
	10

	≤25
	5
	
	≤27
	5

	>25
	1
	
	>27
	1


Tabelle 4 – Mengentreue in Prozent

	Überlieferung (%)
	Punkte
	
	Unterlieferung (%)
	Punkte

	0
	100
	
	0
	100

	≤1
	99
	
	≤1
	98

	≤2
	98
	
	≤2
	96

	≤3
	97
	
	≤3
	95

	≤4
	96
	
	≤4
	91

	≤5
	95
	
	≤5
	89

	≤6
	94
	
	≤6
	85

	≤7
	93
	
	≤7
	81

	≤8
	92
	
	≤8
	77

	≤9
	91
	
	≤9
	73

	≤10
	90
	
	≤10
	69

	≤11
	85
	
	≤11
	65

	≤12
	80
	
	≤12
	61

	≤13
	75
	
	≤13
	57

	≤14
	70
	
	≤14
	53

	≤15
	65
	
	≤15
	49

	≤16
	60
	
	≤16
	45

	≤17
	55
	
	≤17
	41

	≤18
	50
	
	≤18
	37

	≤19
	45
	
	≤19
	33

	≤20
	40
	
	≤20
	29

	≤21
	35
	
	≤21
	25

	≤22
	30
	
	≤22
	21

	≤23
	25
	
	≤23
	17

	≤24
	20
	
	≤24
	13

	≤25
	15
	
	≤25
	9

	≤26
	10
	
	≤26
	5

	≤27
	5
	
	≤27
	1

	>27
	1
	
	>27
	1


QZ1





1





90





%





0





5





1





10








10





   100





Verhältnis Mängelrügen / Lieferungen





Verhältnis Mängelrügen / Lieferungen





10





20





%





0





2





50





1





QZ4





90





100








	QN 6.1 / QA1.0012 / QSR08112431D
	Seite 16 von 9
	Ausgabe: April 2003


	S 296001 Teil 5 Anlage 1
	Seite 3 von 9
	Ausgabe: November 2008



_1110696835

